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der der gröste Bescwicyt zu seyn scheint, nicht

verdammen : denn dieses kommt Gott zu. Wir Men-

schen können andern nicht ins Herz sehen. Auch gegen

den Lasterhaften haben wir die allgemeinen Pflichten

der Menschheit zn befolgen. Die bürgerlichen Strafen

muß die Obrigkeit bestimmen. Der Privatmann soll

sich nicht selbst zum Richter und Bcstrastr seiner

Handlungen auswerfen. Auch das Gute was noch

an ihm zu entdecken ist, soll er gern erkennen, und

seine Handlungen nicht aufS schlimste auslegen. Noch-

weit weniger soll er sich über böse Handlungen freuen:

nicht lästern, schimpfen; vielmehr soll er die Laster,

hasten bemitleiden und zu bessern suchen.

Er verbreite keine der Sittlichkeit schä'oiichc Me»-

nungcn, z B daß Tngcnd bloß eigennützig seyn wüsse:

daß man die Menschen in dcr Dummheit erkalten

müsse! um sie desto besser zu allerley Zwecken als blos«

Mittel gebrauchen zu können; daß jeder sich selbst der

Nächste sey; daß die Menschen überhaupt unsere

Achtung und Wohlthaten nicht werth seyen: daß man

gegen jeden Menschen mißtrauisch jcyn müsse, u.s.w.

Räthsel.

Ich habe nie etwas gegessen oder getrunken, und

lebe doch. Meine Mutter ist nie in mein HauS ge-

kommen, und kommt doch weder Tag noch Nacht

von mir.


	Räthsel

